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Solarpark Haiterbach-Blätschenschneider // Kabeltrasse 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

 

Sehr geehrte Frau Weyrich, sehr geehrte Damen und Herren, 

 
der geplante Trassenverlauf des Erdkabels auf rund 1800m verläuft größtenteils auf 

wassergebundenen bzw. auf geteerten Feldwegen, was wir grundsätzlich begrüßen. 

Auf ca. 350 m wird jedoch Grünland, Streuobstwiesen, das FFH Gebiet ‚Nagolder 

Heckengäu‘, das NSG ‚Haiterbacher Heckengäu‘ sowie auf ca. 55 m ein FFH LRT 6510 

(magere Flachland-Mähwiesen), teilweise überlagernd, durchschnitten.  

An mehrere geschützten Hecken und Feldgehölzen entlang, wird das Kabel gelegt. 

Aus der Karte kann entnommen werden, dass hier jeweils die Feldgehölz-

abgewandte Seite des Feldweges als Trasse genommen wird, was wir begrüßen.   

Drei geschützte Hecken werden jedoch durchschnitten. Ein Streuobstbestand wird 

ebenfalls gequert. 

Maßnahmen zum Schutz dieser wertgebenden Flächen und Elemente vermissen wir 

in den vorliegenden Unterlagen. 

Welche Breite wird benötigt, um das Kabel zu verlegen, welchen Einschnitt in die 

geschützten Hecken und Lebensräume sind nötig? Wie werden die Bereiche 

daneben geschützt?   

Für den Schotterbelag der Feldwege ist - soweit möglich- das bereits vorhandene 

Material vor Ort zu verwenden.  

Die oben gelisteten geschützten Flächen dürfen auf keinen Fall mehr als unbedingt 

nötig beeinträchtigt werden oder zur Lagerung von Material oder Gerät genutzt 

werden.  

Die Bauzeiten sind auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeiten (1.3.bis 30.9.) zu 

beschränken.  
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Wir bitten, die noch offenen Fragen zu klären und uns darüber zu 

informieren. 

Die Errichtung der Freiflächen- PV-Anlage ist uns jedoch nicht bekannt. 

Wurden wir als TÖB hier beteiligt? 

  

Ein weiterer Vortrag zur Planung bleibt vorbehalten.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Markus Pagel  

 

Diese Stellungnahme wird auch im Namen und in Vollmacht des NABU Landesverbandes 

Baden-Württemberg und des NABU Nagold-Altensteig abgegeben. 


